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Art. 11 EGEO
 EGEO - Exekutionsordnung - Einführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.05.2021

Auf das zur Instandhaltung und zum Betriebe von Dampfschi0ahrt-, Flußüberfuhr-, Fernmeldeunternehmungen und

ö0entlichen Lagerhäusern gehörige, im Besitze der Unternehmung be6ndliche Material 6ndet keine abgesonderte

Exekution statt.

In Kraft seit 18.01.1953 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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